


















Dringlichkeitsantrag betreffend „Verordnung einer Bausperre für die als „Bauland-

Kerngebiet“ gewidmeten Bereiche der KG Baden“ 
 

StR Prof. Hornyik verliest den Antrag. 

 

Beschluss über die Dringlichkeit:  mehrheitlich angenommen 

  35 Prostimmen 

    0 Gegenstimmen 

    3 Stimmenthaltungen (NEOS, GR Dr. Anton) 

 

Der Antrag wird unter Top 8) in die Tagesordnung aufgenommen. 

 

Beschluss:  mehrheitlich angenommen 

  35 Prostimmen 

    0 Gegenstimmen 

    3 Stimmenthaltungen (GR Brendinger,  

       GR Dr. Anton, GR Mag. Forsthuber) 

 

 







Dringlichkeitsantrag der Wahlpartei „SPÖ“ betreffend "Mülltrennung – Kampagne“ 
 
StR Mag. Riedmayer verliest den Antrag. 
 
Beschluss über die Dringlichkeit:  einstimmig angenommen 
   
Der Antrag wird unter Top 9) in die Tagesordnung aufgenommen. 
 
 
Beschluss:  einstimmig angenommen 
 

 











Dringlichkeitsantrag der Wahlpartei „NEOS“ betreffend „Krisenplan / 
Krisenkommunikation Stadt Baden“ 
 

GR Mag. Auinger-Oberzaucher verliest den Antrag. 

 

Beschluss über die Dringlichkeit:  mehrheitlich angenommen 

  23 Prostimmen 

  15 Gegenstimmen (GR Autin, GR Bujari,  

       StR Dopplinger, GR Gehrer, GR Grünwald,  

       GR Habres. GR Mag. Haslinger, MSc,  

       GR  Mag. Haslwanter, StR Prof. Hornyik,  

      StR Abg.z.NR, Mag. Jeitler-Cincelli,  

       GR HR  Dr. Schebesta, StR Schwabl,   

       StR Stöckl-Wolkerstorfer, Bgm. Dipl.-Ing. 

       Szirucsek, GR Wolkerstorfer) 

    0 Stimmenthaltungen 

 

Der Antrag wird unter Top 10) in die Tagesordnung aufgenommen. 

 

 

Beschluss:  einstimmig angenommen 

 





 

 
 

 

BERICHT der JUGENDGEMEINDERÄTIN 

für die Gemeinderatssitzung am 17.05.2022 

 
 

 

Strandbad Saisonkarten 

 

Auch heuer wieder bekamen zum 18. Geburtstag alle Badener und Badenerinnen als 

Geschenk eine Saisonkarte fürs Strandbad. Mit einem Informationsbrief des Bürgermeisters 

erhielten alle den Gutschein vom Thermalstrandbad, welchen man in der Abteilung Jugend 

und Sport einlösen konnte. 

 

Jugendfonds unterstützt BeyondBühne 

Der Badener Jugendfond - als gemeinsame Einrichtung der Stadtgemeinde Baden und der 

Sparkasse Baden - hat eine Förderung für die BeyondBühne Baden beschlossen. 

Am 11. und 12.6.2022 kommen alle 14 Tanz-, Film- und Schauspielgruppen der BeyondBühne 
zusammen, um in der Halle B ihr künstlerisches Schaffen des Schuljahres 2021/2022 zu zeigen.  

 
Die Vereinsmitglieder sind zwischen 3 und 25 Jahre alt. Die Bandbreite des Gezeigten ist 

entsprechend groß. Zum Gelingen der Veranstaltung wird ein Team von mehr als 20 

Ehrenamtlichen anpacken.   
 

 

Sindbad Mentoring 

 

Im Schuljahr 2021/22 werden 4 Jugendliche aus Baden im Zuge eines Mentoringprogramms 

von der Pflichtschule in eine weiterführende Ausbildung begleitet (von November 2021 bis 
Oktober 2022). 

Die ohnehin angespannte Situation für Jugendliche hat sich durch die Coronakrise massiv 

verschärft. Die Anzahl der Erwerbslosen unter 24 Jahren hat sich verdoppelt. 
Sindbad NÖ bietet ein laufendes Modulprogramm und zielt mit seiner beabsichtigten 

gesellschaftlichen Wirkung auf die Themen Jugendarbeitslosigkeit und frühzeitiger 
Ausbildungsabbruch ab. In dem Programm wird den Jugendlichen zusätzliche Unterstützung 

bei der beruflichen Orientierung und im Bewerbungsprozess geboten. 
Der/die Mentor/innen erhalten zudem Unterstützung durch Zugang zu professionellen 

Trainer/innen und Jugendarbeiter/innen, sowie einer Ombudsstelle und bekommen 

mindestens zweimal im Jahr die Möglichkeit einer Supervision. 



 

 
 
 

Badener Schulbeihilfe 2022/23 

 

Die Stadtgemeinde Baden hat beschlossen, an einkommensschwache Familien, die den 
Richtlinien entsprechen, eine finanzielle Unterstützung in Höhe von € 100 pro 

schulpflichtiges Kind auszuzahlen.  

Die Anmeldefrist war bis Freitag, 29. April 2022. 
 

 

Musical für Jung und Alt 

 

Das Musical „ schule. handy. KOMM“ der Mittelschule und Praxismittelschule Baden hat vom 
27. bis 29. April 2022 in der Halle B stattgefunden. Die Schülerinnen und Schüler präsentierten 
ein Musical aus der Feder des Komponisten und Dirigenten Gerhard Lagrange und mit dem 

Skript von OSR Brigitte Gumilar vor großem Publikum in der Halle B. Die Mädchen und 
Burschen interpretierten dieses außergewöhnliche Werk mit viel Talent und großer 

Begeisterung, wofür sie mit tosendem Applaus belohnt wurden.  

 
 

Aktivitäten im Sommer für Jugendliche in Baden 

 
Mallabor Kids 

 
Offenes Atelier für Kinder von 6 - 12 Jahren 

21.05.2022 10:00 Uhr bis 12:00  

Nach Lust und Laune auf tollen Materialien kritzeln, Farben mischen und erlernen von neuen 
Techniken und Materialen und erschaffen von Werken und Bildräumen, die die Kunstwelt 

zuvor noch nie gesehen hat. Dieses findet jeden dritten Samstag im Monat statt. 
 

 

Puppen- und Spielzeugmuseum 

 

Am 21.05.2022 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr lädt das Puppen- und Spielzeugmuseum zum 
Museumsfrühling ein.  

Die zahlreichen, meist handgefertigten Exponate aus der Spielwelt der Kinder, stellen nicht 
nur für diese einen Anziehungspunkt dar, sie lassen auch Erwachsene an ihre eigene Kindheit 

zurückdenken. Vor allem die vielfältigen Puppenstuben sind ein kulturgeschichtlich 

hochinteressantes Miniaturabbild der Welt der Erwachsenen der damaligen Zeit. Die 
meisten Puppen- und Puppenstuben entstammen der Zeit um 1900. Die ältesten Stücke sind 

ein Guckkasten aus dem Jahr 1760 und eine Papierankleidepuppe mit 8 „Roben“ von 1820. 
Aber auch viele Stofftiere, Tiere auf Rädern und betagte Teddybären freuen sich auf regen 

Besuch. 

 
 



 

 
 
 

 

Bewegte Kids 

 

Sommerprogramm „Bewegte Kids“ für Kinder von 5-14 Jahre.  

Am Gelände des Sportcenters Baden stehen auch in diesen Sommerferien wieder coole 

Bewegungsangebote, viel Spaß, spielerischer Sport und außerdem gesunde Ernährung im 

Mittelpunkt.  
 

Was ist „Bewegte Kids“? 
• Die Kinder haben in den „Bewegte Kids“ Sportwochen die Möglichkeit, neue Sportarten 
kennen zu lernen und auszuprobieren. 

• Das Programm bietet Abwechslung und Spaß für 5-14 jährige am Gelände des Sportcenters 
Baden 

• Professionelle Betreuung durch ausgebildete PädagogInnen & SportlehrerInnen & 
SportwissenschafterInnen 

• Bei den „Bewegte Kids“- Wochen sind kindergerechtes und nahrhaftes Mittagessen sowie 
eine gesunde Jause inkludiert. 

 

 

Schwimmkurse  

 

Wie Sie vermutlich bereits aus den Medien bzw. über Rundschreiben erfahren haben, rief 

das Bildungsministerium den Juni als Monat des Sports aus. 
Unter anderem werden auch Schwimmkurse gefördert, da Pandemie bedingt 

augenscheinlich immer weniger Kinder das Schwimmen erlernt haben. 
In Baden wurde schon vor zwei Jahren das Angebot gemeinsam mit der Abteilung Jugend & 

Sport durchgeführt. 

Laut Bildungsministerium soll es pro Kurs eine Förderung bis zu €500 geben. 
Die Abteilungen „Kindergärten, Schulen und Bildung“ sowie „Jugend & Sport“ bieten die 
Mithilfe sowie Unterstützung an, um möglichst effizient die Kurse zu gestalten. Es werden 
die Volksschulen eingeladen, Klassen-Schwimmkurse zu organisieren. 

Im Sinne einer engmaschigen Vernetzung gilt diese Aktion auch für die SchülerInnen der 

Neuen Mittelschule.  
 

 
Beyond Possibility - Kunst macht´s möglich  

 

Das diesjährige Festival findet vom 10. bis 12. Juni in der Halle B statt. 

Beim Festival für Neugierige kommen traditionellerweise alle Gruppen zusammen und 

präsentieren ihre eigens erschaffenen Kunstwerke. Alle sind herzlich eingeladen, die Stücke 
der anderen Gruppen auch anzusehen. Informationen zum genaueren Ablauf folgen in der 

nächsten Woche, wir dürfen gespannt bleiben. 
 







StADion, 04.05.2022 – 17:00 Uhr 

Referent: Bgm. Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek 
 

A n t r a g  
 

für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 17. Mai 2022 
 
 
Tagesordnungspunkt Nr.  
 
 
Betrifft:  Ergänzungswahlen in Gemeinderatsausschüsse 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 29.03.2022 hat GR Mag. Gottfried Forsthuber seinen Austritt aus der ÖVP erklärt. 
 
Nunmehr hat die Wahlpartei „Volkspartei Baden – Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP)“ Herrn GR Mag. Gott-
fried Forsthuber im Sinne des § 113 Abs.2 der NÖ Gemeindeordnung aus dem Gemeinderatsausschuss für Fi-
nanzen und Transparenz, dem Gemeinderatsausschuss für städtische Betriebe, dem Gemeinderatsausschuss 
für Sicherheit und Zivilschutz sowie dem Prüfungsausschuss abberufen, sodass diese Stellen in den genannten 
Gemeinderatsausschüssen zu besetzen sind. 
 
Es sind daher Ergänzungswahlen in diese Gemeinderatsausschüsse vorzunehmen. 
 
Aufgrund des von der Wahlpartei „Volkspartei Baden – Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP)“ erstatteten Wahl-
vorschlages wird gestellt nachstehender 
 
 
Antrag: 
 
1. StR Franz Schwabl  als Mitglied in den Gemeinderatsausschuss für Finanzen und Transparenz 

 
2. GR Patrizia Wolkerstorfer als Mitglied in den Gemeinderatsausschuss für städtische Betriebe 

 
3. GR HR Dr. Ernst Schebesta als Mitglied in den Gemeinderatsausschuss für Sicherheit und Zivilschutz 

 
4. GR Nisret Bujari  als Mitglied in den Prüfungsausschuss 

 
zu wählen. 
 
 
 
 

 
angenommen 
abgelehnt                                                                 Referent: 
zurückgestellt 
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StADion, 04.05.2022 – 17:50 Uhr 

Referent: Bgm. Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek 
 

A n t r a g  
 

für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 17. Mai 2022 
 
 
Tagesordnungspunkt Nr. 5) 
 
 
Betrifft:  Entsendung eines Vertreters in den Aufsichtsrat der Event Baden GmbH 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 29.03.2022 hat GR Mag. Gottfried Forsthuber, welcher bisher seitens der 
Stadtgemeinde Baden in den Aufsichtsrat der Event Baden GmbH entsandt war, seinen 
Austritt aus der ÖVP erklärt. 
 
Entsprechend dem Verhältniswahlrecht nach den bei der Gemeinderatswahl 2020 erzielten 
Parteisummen entfallen auf die Wahlpartei „Volkspartei Baden – Bürgermeister Stefan 
Szirucsek (ÖVP)“ 6 Mitglieder des Aufsichtsrates der Event Baden GmbH. 
 
Nunmehr hat die Wahlpartei „Volkspartei Baden – Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP)“ 
ersucht, den von dieser Wahlpartei nominierten Aufsichtsrat GR Mag. Gottfried Forsthuber mit 
sofortiger Wirkung von dieser Funktion abzuberufen und an dessen Stelle GR w.HR Dr. Ernst 
Schebesta in den Aufsichtsrat der Event Baden GmbH zu entsenden. 
 
Es daher gefasst nachstehender  
 
 
Beschluss: 
 

1. Die Bestellung von GR Mag. Gottfried Forsthuber zum Mitglied des Aufsichtsrates der 
Event Baden GmbH wird mit sofortiger Wirkung widerrufen. 

2. GR w.HR Dr. Ernst Schebesta wird für die Dauer der Funktionsperiode dieses 
Gemeinderates zu einem Mitglied des Aufsichtsrates der Event Baden GmbH bestellt. 

 
 
 
 
 
angenommen 
abgelehnt                                                                 Referent: 
zurückgestellt 
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 Allg. Verw., 22.4.2022 – 9:00 Uhr 
 Energiereferat, 29.4.2022 – 14:00 uhr 

 

Referent/in: StRin Mag. Nouira Weißenböck 
 

A n t r a g  
 

für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 17.05.2022 
 
Tagesordnungspunkt Nr. 6) 
 
Betrifft: Parkabgabenverordnung – 2. Novelle 
 
Sachverhalt: 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 29.06.2021 wurde eine Verordnung über die Einhebung einer Abgabe für das 
Parken mehrspuriger Kraftfahrzeuge in den gebührenpflichtigen Parkzonen beschlossen. Die im Juni 2021 
beschlossene Verordnung trat mit 01. September 2021 in Kraft. 
 
Nach einer ersten Evaluierung wurde in der Gemeinderatssitzung am 16. November 2021 eine erste Novelle dieser 
Abgabenverordnung beschlossen, mit der insbesondere zusätzliche Pauschalierungsmöglichkeiten für 
Hausbetreuung, handwerkliche Servicedienstleistungen und dergleichen eingeführt wurden. 
 
Im Rahmen eines gemeinsamen Prozesses, der von einem sachlichen Gesprächsklima geprägt war, haben sich 
VertreterInnen aller Gemeinderatsfraktionen mit dem Parkraum in der Stadt Baden beschäftigt, wodurch sich die 
Notwendigkeit einer zweiten Novelle der Parkabgabenverordnung gezeigt hat. 
 
Durch diese soll ab Rechtswirksamkeit der 2. Novelle – somit ab 06. Juni 2022 – in den „Grünen Zonen“ an 
Samstagen die Abgabenpflicht (Parkgebühr) entfallen.  
 
AnrainerInnen in der „Blauen Zone“ sollen künftig die Wahlmöglichkeit haben, ob sie ihre Berechtigungskarte 
(Parkpickerl) für die „Blaue Zone“ oder zwei Teilzonen der „Grüne Zone“ lösen wollen.  
 
Außerdem soll ein Monatsticket für die Grüne Zone für € 65,- eingeführt werden.  
 
Der Preis für die Wochenparkscheine für die grünen Zonen soll auf € 20,- reduziert werden. 
 
Weiters sollen Klarstellungen, die sich aus der praktischen Erfahrung bei der Anwendung der bisherigen 
Parkabgabenverordnung ergeben haben, vorgenommen werden: 
 
.) Ermöglichung einer aliquoten Refundierung bei vorzeitiger Rückstellung einer „grünen Berechtigung“ (zum 
Beispiel, wenn jemand stirbt oder das Auto verkauft); 
.) Klarstellung, dass eine Umgehung der Parkabgabe durch mehrmals hintereinander wiederholter 15-Minuten-
Gratis-Parkvorgänge via Handy unzulässig ist; 
.) Klarstellung, dass die Unterscheidung der Grünen Zonen für die Anrainer und deren pauschalierten 
Berechtigungen, nicht aber für die Tages-, Wochen- und Monatskarten von Relevanz ist und  
.) zur leichteren Lesbarkeit und Beschilderung eine Klarstellung im Kreuzungsbereich Waltersdorferstraße – 
Leesdorfer Hauptstraße. 
 
Die Maßnahme verhält sich neutral auf die Klimarelevanz entsprechend dem GR-Beschluss vom 24.09.2019. 
 
Es wird daher beantragt zu fassen folgenden 
 
Beschluss:  
 
Die diesem Antrag beiliegende Verordnung des Gemeinderats, mit der die Verordnung über die Einhebung einer 
Kurzparkzonenabgabe für das abgabepflichtige Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge in sämtlichen 
Kurzparkzonen und die Einhebung einer Parkabgabe in Straßen außerhalb der Kurzparkzone in der Grünen Zone 
im Gemeindegebiet Baden vom 29.06.2021, zuletzt geändert am 16. November 2021, geändert wird (2. Novelle zur 
Parkabgabenverordnung), wird erlassen. 
 

angenommen 
abgelehnt Referent/in: 
zurückgestellt 
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VERORDNUNG 

 

des Gemeinderats der Stadtgemeinde Baden vom 17.Mai.2022, mit der die Verordnung über die 

Einhebung einer Kurzparkzonenabgabe für das abgabepflichtige Abstellen mehrspuriger 

Kraftfahrzeuge in sämtlichen Kurzparkzonen und die Einhebung einer Parkabgabe in Straßen 

außerhalb der Kurzparkzone in der Grünen Zone im Gemeindegebiet Baden vom 29.06.2021, 

zuletzt geändert am 16.11.2021, geändert wird (2.Novelle zur Parkabgabenverordnung).  

Aufgrund der Ermächtigungen des § 17 Abs. 3 Zif. 5 Finanzausgleichsgesetz 2017 in Verbindung mit § 1 NÖ 
Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz, wird verordnet: 

Die Verordnung über die Einhebung einer Kurzparkzonenabgabe für das abgabepflichtige Abstellen mehrspuriger 
Kraftfahrzeuge in sämtlichen Kurzparkzonen und die Einhebung einer Parkabgabe in Straßen außerhalb der 
Kurzparkzone in der Grünen Zone im Gemeindegebiet Baden (Parkabgabenverordnung), wird wie folgt geändert: 

1. In Abschnitt I c) wird der erste Satz des Absatzes (1) durch folgenden Text ersetzt: 
Alle Personen, die innerhalb der Blauen Zone wohnen und dort auch den Mittelpunkt des 
Lebensinteresses haben und nicht bereits eine Berechtigungskarte für die Grünen Zonen erwirkt 
haben und Inhaber einer Ausnahmebewilligung nach § 45 Abs. 4 der Straßen- und 
Verkehrsordnung 1930 sind, können für maximal ein Mehrspuriges Kraftfahrzeug eine 
Berechtigungskarte beantragen, für die eine pauschalierte Abgabe – exklusive anfallender 
Gebühren- und Verwaltungsabgaben – in der Höhe von € 250,- für ein Jahr festgesetzt wird. 
 

2. In Abschnitt II a) wird nach der Wortfolge „für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge“ 
folgende Wortfolge eingesetzt: 
- mit Ausnahme jener, die man nur mit einem Führerschein der Klasse F lenken darf -. 

 
3. In Abschnitt II b) (2) entfällt die Wortfolge:  

Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr 
 

4. In Abschnitt II c) (1) wird die lit c) durch folgenden Text ersetzt: 
Alle Personen, die häufig in einer Grünen Zone parken, können einen Tages-, Wochen-, oder 
Monatsparkschein erwerben, dessen Geltung sich auf alle Teilzonen der Grünen Zone erstreckt. 
Die Höhe eines Tagesparkscheines, der für einen Kalendertag gilt, wird mit € 5,00 festgesetzt. Die 
Höhe eines Wochenparkscheines, der für 7 unmittelbar aufeinander folgende Kalendertage gilt, 
wobei die Wochenfrist mit Ablauf desjenigen Tages endet, der durch seine Benennung dem Tag 
der erstmaligen Entwertung entspricht, wird mit € 20,00 festgesetzt. Die Höhe des 
Monatsparkscheines, der für den Kalendermonat der Entwertung gilt, wird mit € 65,00 festgesetzt. 
 

5. In Abschnitt II c) (1) wird die lit.g) durch folgenden Text ersetzt: 
Alle Personen, die innerhalb der blauen Zone wohnen und dort auch den Mittelpunkt des 
Lebensinteresses haben und aufgrund der hohen Parkauslastung in der Blauen Zone auf die 
Ausstellung einer Berechtigungskarte für eine pauschalierte Abgabe in der Kurzparkzone 
verzichten und somit ein Interesse haben, in der Grünen Zone häufig zu parken, Inhaber eines 
mehrspurigen Kraftfahrzeuges sind und das 17. Lebensjahr vollendet haben, können für maximal 
ein mehrspuriges Kraftfahrzeug eine Berechtigungskarte beantragen, deren Höhe mit € 125,00 für 
ein Jahr festgesetzt wird, deren Geltung sich auf zwei, von den Berechtigten ausgewählte 
benachbarte Teilzonen der Grünen Zone erstreckt. 
 

6. In Abschnitt II c) (1)  lit.h) wird die Wortfolge „die Abgabe für Tages- und Wochenparkscheine“ 
durch die Wortfolge: „die Abgabe für Tages-, Wochen- und Monatsparkscheine“ ersetzt. 
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7. In Abschnitt II c) (1) wird nach der lit. h) folgender neuer Text eingefügt: 
„(2) 
Wird die auf ein Jahr ausgestellte Pauschalierung vor Ablauf zurückgestellt (z.B. Wechsel des 
Wohnsitzes, Verkauf des Fahrzeuges, …), kann eine aliquote Rückerstattung für nicht in 
Anspruch genommene volle Kalendermonate beantragt werden. Bereits angefangene 
Kalendermonate werden bei der Rückerstattung nicht berücksichtigt.. 
 

8. In Abschnitt III (1) wird am Schluss folgender Text eingefügt: 
„Eine Abgabenverkürzung durch wiederholte, aufeinanderfolgende Verwendung eines 
Nachweises für einen abgabefreien maximal fünfzehnminütigen Abstellvorgang, ohne den 
Abstellvorgang tatsächlich unterbrechende Ortsveränderung des Fahrzeuges, ist unzulässig.“ 
 

9. In Abschnitt III (7) wird folgender Satz: „Die gleichzeitige Verwendung von mehr als einer 
Kontrolleinrichtung für abgabefreies Abstellen ist unzulässig.“ ersetzt durch die Wortfolge: 
Die wiederholte oder gleichzeitige Verwendung von mehr als einer Kontrolleinrichtung für 
abgabefreies Abstellen für ein und denselben Abstellvorgang ist unzulässig. 
 

10. In Abschnitt III (11) wird der Satz: „Als Kontrolleinrichtung für das abgabefreie Abstellen in den 
abgabepflichtigen Kurzparkzonen in Baden gilt ein elektronischer Kurzparknachweis, der aktiviert 
und bestätigt ist.“ ersetzt durch die Wortfolge: 
Als Kontrolleinrichtung für das abgabefreie Abstellen in den abgabepflichtigen Kurzparkzonen in 
Baden gilt pro Abstellvorgang nur einmalig ein elektronischer Kurzparknachweis, der aktiviert und 
bestätigt ist. 
 

11. In Punkt IV. wird der Satz „Diese Verordnung tritt mit 06. Dezember 2021 in Kraft“ ersetzt durch 
die Wortfolge:  
„ Die 2. Novelle zur Parkabgabenverordnung tritt mit 6. Juni 2022 in Kraft. 
Bereits vor Inkrafttreten der 2. Novelle zur Parkabgabenverordnung ausgegebene Parkscheine 
und ausgestellte Berechtigungen behalten für die jeweilige Dauer ihre Gültigkeit.“ 

 
12. In der Beilage 1 wird die Überschrift ersetzt durch folgende Wortfolge:  

„ Beilage /.1 – Übersicht über den Geltungsbereich der Kurzparkzonen.“ 
 

13. In der Beilage 2 wird die Überschrift ersetzt durch folgende Wortfolge: 
 „ Beilage /.2 – Übersicht der gebührenpflichtigen Grünen Zonen, in denen die Tages-, Wochen- 
und Monatskarten für die Grünen Zonen gelten, mit der Untergliederung in die einzelnen 
Anrainerzonen 1 – 5, wobei diese Untergliederung lediglich für die Anrainer und die 
pauschalierten Berechtigungen – nicht aber für die Tages-, Wochen- und Monatskarten – von 
Relevanz ist.“ 
 

14. In der Beilage 2 wird die Zeile „Zone 3 Dammgasse 2 – 8 Braitner Straße bis Waltersdorfer 
Straße“ ersetzt durch die Wortfolge: 
„Zone 3           Dammgasse     Gartengasse bis Leesdorfer Hauptstraße.“ 
 
 
 

Für den Gemeinderat  
 
Der Bürgermeister 







Dringlichkeitsantrag betreffend „Verordnung einer Bausperre für die als „Bauland-

Kerngebiet“ gewidmeten Bereiche der KG Baden“ 
 

StR Prof. Hornyik verliest den Antrag. 

 

Beschluss über die Dringlichkeit:  mehrheitlich angenommen 

  35 Prostimmen 

    0 Gegenstimmen 

    3 Stimmenthaltungen (NEOS, GR Dr. Anton) 

 

Der Antrag wird unter Top 8) in die Tagesordnung aufgenommen. 

 

Beschluss:  mehrheitlich angenommen 

  35 Prostimmen 

    0 Gegenstimmen 

    3 Stimmenthaltungen (GR Brendinger,  

       GR Dr. Anton, GR Mag. Forsthuber) 

 

 





Dringlichkeitsantrag der Wahlpartei „SPÖ“ betreffend "Mülltrennung – Kampagne“ 
 
StR Mag. Riedmayer verliest den Antrag. 
 
Beschluss über die Dringlichkeit:  einstimmig angenommen 
   
Der Antrag wird unter Top 9) in die Tagesordnung aufgenommen. 
 
 
Beschluss:  einstimmig angenommen 
 

 





Dringlichkeitsantrag der Wahlpartei „NEOS“ betreffend „Krisenplan / 
Krisenkommunikation Stadt Baden“ 
 

GR Mag. Auinger-Oberzaucher verliest den Antrag. 

 

Beschluss über die Dringlichkeit:  mehrheitlich angenommen 

  23 Prostimmen 

  15 Gegenstimmen (GR Autin, GR Bujari,  

       StR Dopplinger, GR Gehrer, GR Grünwald,  

       GR Habres. GR Mag. Haslinger, MSc,  

       GR  Mag. Haslwanter, StR Prof. Hornyik,  

      StR Abg.z.NR, Mag. Jeitler-Cincelli,  

       GR HR  Dr. Schebesta, StR Schwabl,   

       StR Stöckl-Wolkerstorfer, Bgm. Dipl.-Ing. 

       Szirucsek, GR Wolkerstorfer) 

    0 Stimmenthaltungen 

 

Der Antrag wird unter Top 10) in die Tagesordnung aufgenommen. 

 

 

Beschluss:  einstimmig angenommen 
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